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Regionalplanung  
Seitens der Raumordnungsbehörde, dem Landkreis Osnabrück, ist eine 
raumordnerische Beurteilung mit positivem Ergebnis durchgeführt worden. 
 
Die Einschätzung zur Vereinbarkeit der textlichen Festsetzung Nr. 2 mit der 
aktuellen Rechtsprechung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird das im Bestand vorhandene 
Gebäude sowie dessen geplante Erweiterung eng umfasst, sodass die 
überbaubare Grundstücksfläche gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan Nr. 
26 „Sondergebiet Verbrauchermarkt zwischen Bramscher Straße und Mettinger 
Straße“ zurückgenommen wird. Gleichzeit wird die Stellplatzfläche in südliche 
Richtung um die zurückgenommene Baugrenze erweitert. Gegenüber den 
planungsrechtlich bestehenden Eingriffsmöglichkeiten wird durch die vorliegende 
Planung jedoch keine Zunahme der möglichen Versiegelung bewirkt. Die 
Anregung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Verweis auf die Änderungsverordnung des LROP wird in der Begründung 
korrigiert.  
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Bauleitplanung 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird zur Offenlage vorgelegt.  
 
In der Planzeichnung wird eine textliche Festsetzung zum Pflanzgebot ergänzt.  
 
Die textliche Festsetzung Nr. 7 ist inhaltlich bestimmt, da sich die Abweichung 
auf die in § 22 Abs. 2 BauNVO definierte offene Bauweise mit ihren 
Grenzabständen bezieht. Der Anregung wird daher nicht gefolgt. 
 
Die fehlenden Rechtsgrundlagen werden ergänzt.  
 
Dem redaktionellen Hinweis wird gefolgt. Der Zusatz „örtliche Bauvorschriften“ 
wird aus dem Titel des Bebauungsplanes entfernt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untere Denkmalbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
In die Begründung wird ein Hinweis ergänzt, dass in diesem Bereich keine 
unzulässigen Geruchsimmissionen durch Tierhaltung zu erwarten sind. 
 
 
 
Bauaufsicht Innenbereich 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Brandschutz 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird der bestehende Löschwasserbedarf 
nicht erhöht. Der konkrete Löschwasserbedarf ist auf der nachfolgenden 
Genehmigungsebene zu belegen.  
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Fachdienst Kreisstraßen 
Die Zufahrt ist nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. Ausgehend 
von der zwischenzeitlich fertiggestellten Auswirkungsanalyse ist festzustellen, 
dass die geplante Erweiterung und Modernisierung des Marktstandortes in erster 
Linie der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der langfristigen 
Standortsicherung dienen. Das Vorhaben führt gemäß dem Gutachten im Saldo 
nicht zu nennenswerten zusätzlichen Pkw-Bewegungen auf dem Grundstück 
bzw. innerhalb des vorhandenen Standortverbundes.  
 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
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In die Begründung wird ein Hinweis auf Geruchs-, Lärm- und Staubimmissionen 
ergänzt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Seitens der 
Raumordnungsbehörde, dem Landkreis Osnabrück, ist eine raumordnerische 
Beurteilung mit positivem Ergebnis durchgeführt worden. 
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Die Stellungnahme sowie die beiliegenden Bestandspläne werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Standort der 
Erdfallgefährdungskategorie 2 zuzuordnen ist und der Hinweis zu den 
Baugrundverhältnissen keine geotechnische Baugrunderkundung /  
-untersuchung ersetzt.  
 
Der Hinweis auf den NIBIS-Kartenserver wird zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der Distanz des Bauvorhabens 
zu den nächsten Vodafone Richtfunkverbindungen keine Störungen zu erwarten 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-21221011-01 -VE-B-Plan TÖB / 01.03.2023 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des staatlichen 
Gewerbeaufsichtsamtes Osnabrück nicht betroffen sind.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben außerhalb des 
Verbandsgebietes liegt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erdgas Münster GmbH im Bereich des 
Plangebietes keine Anlagen betreibt und zurzeit auch keine Planungsabsichten 
bestehen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Nowega GmbH im Bereich des 
Plangebietes keine Anlagen betreibt und zurzeit auch keine Planungsabsichten 
bestehen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine 
Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine 
Höchstspannungsleitungen der Amprion GmbH befinden und zurzeit auch keine 
Planungsabsichten bestehen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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